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Der Landrat des Kreises Coesfeld, Friedrich-Ebert-Str. 7, 48653 Coesfeld, hat 

der Westwind Projektierungs GmbH & Co. KG, Brinkstraße 25, 27245 Kirchdorf, 

mit Datum vom 09.03.2023 eine Genehmigung mit folgendem verfügenden Teil 

erteilt: 

 

„Hiermit wird Ihnen auf Ihren Antrag vom 12.08.2022, hier eingegangen am 

18.08.2022, die Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer 

genehmigungspflichtigen Anlage zur Nutzung von Windenergie am Standort 

48308 Senden erteilt. 

Die Maßnahme darf auf dem Grundstück in Senden, Kreis Coesfeld, Gemarkung 

Bösensell, Flur 17, Flurstück 3, durchgeführt werden.“ 

 

Eingeschlossene Entscheidungen: 

- Baugenehmigung gemäß Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen 

 

Es wird hiermit bekannt gegeben, dass eine Ausfertigung des 

Genehmigungsbescheides vom 09.03.2023 in der Zeit vom 23.03.2023 bis 

einschließlich 05.04.2023 während der Dienststunden an folgenden Stellen 

ausliegt: 

 

1. Gemeindeverwaltung Senden, Fachbereich IV Planen, Bauen und 

Umwelt, Zimmer 303/304, Münsterstraße 30, 48308 Senden; 

 

2. Kreisverwaltung Coesfeld, Abt. 70-Umwelt, Raum 218, Friedrich-Ebert-Str. 

7, 48653 Coesfeld. 

 



Bürgerinnen und Bürger, die persönlich in die ausliegenden Unterlagen 

Einsicht nehmen möchten, empfehlen wir, einen Termin unter folgenden 

Kontakten zu vereinbaren: 

- für die Gemeinde Senden: Herr Bolle, Tel.: 02597 699 334 oder per E-

Mail: bauleitplanung@senden-westfalen.de; 

 

- für die Kreisverwaltung Coesfeld: Herr Geburek, Tel.: 02541 18 7110 

oder Frau Krampe, Tel.: 02541 18 7146 oder per E-Mail: 

immissionsschutz@kreis-coesfeld.de. 

 

Daneben besteht die Möglichkeit, den Genehmigungsbescheid im oben 

genannten Zeitraum einzusehen unter der Adresse https://www.kreis-

coesfeld.de/themen-projekte/umwelt-natur/bekanntmachungen.html.  

 

Hinweis: 

Der Genehmigungsbescheid ist unter Nebenbestimmungen zum 

Baurecht/Brandschutz, zum Abfallentsorgungsrecht und Bodenschutz, zum 

Immissionsschutz, Gewässerschutz, zur Flugsicherung, zum Landschafts-, 

Natur- und Artenschutz, zum Arbeitsschutz und zum Netz- und 

Richtfunkstreckenbetrieb ergangen. 

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten, die 

keine Einwendungen erhoben haben, als zugestellt. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Genehmigungsbescheid kann innerhalb eines Monats nach Ablauf 

der Auslegungsfrist schriftlich oder zur Niederschrift beim Kreis Coesfeld, Der 

Landrat, 70-Umwelt, Friedrich-Ebert-Str. 7, 48653 Coesfeld, bzw. Postfach, 

48651 Coesfeld, Widerspruch erhoben werden. 

 

Der Widerspruch kann auch in elektronischer Form - per E-Mail mit qualifizierter 

elektronischer Signatur oder per De-Mail - erhoben werden. Bei einem 

Widerspruch per E-Mail muss das Dokument mit einer qualifizierten 

elektronischen Signatur versehen sein und an die elektronische Poststelle des 

Kreises Coesfeld (post@kreis-coesfeld.de) übermittelt werden. Bei einem 

Widerspruch per De-Mail muss diese in der Sendevariante mit bestätigter 

sicherer Anmeldung nach dem De-Mail-Gesetz an die De-Mail-Adresse 

info@kreis-coesfeld.de-mail.de übermittelt werden. Nähere Informationen hierzu 

können auf der Internetseite des Kreises Coesfeld unter http://www.kreis-

coesfeld.de/elektronische-kommunikation.html (Abschnitt „rechtsverbindliche 

elektronische Kommunikation“) eingesehen werden. 

 

mailto:bauleitplanung@senden-westfalen.de


Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten 

versäumt werden sollte, würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet. 

 

 

Coesfeld, den 16.03.2023 

Kreis Coesfeld 

Der Landrat 

70.1-2022/0717 

Im Auftrag 

 

gez. 

Frank Geburek 

 
 
 

 

 



 

 

 

Der Landrat des Kreises Coesfeld, Friedrich-Ebert-Str. 7, 48653 Coesfeld, hat 

der Westwind Projektierungs GmbH & Co. KG, Brinkstraße 25, 27245 Kirchdorf, 

mit Datum vom 10.02.2023 eine Änderungs-Genehmigung mit folgendem 

verfügenden Teil erteilt: 

 

„Hiermit wird Ihnen auf Ihren Antrag vom 12.08.2022, h ier eingegangen am 

18.08.2022, die Genehmigung zur Änderung des genehmigten 

Windenergieanlagentyps einer genehmigungspflichtigen Anlage zur Nutzung von 

Windenergie am Standort 48308 Senden erteilt. 

Die Windenergieanlage (WEA 2) darf auf dem Grundstück Gemarkung 

Bösensell, Flur 17, Flurstück 18, errichtet und betrieben werden.“ 

 

Eingeschlossene Entscheidungen: 

- Baugenehmigung gemäß Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen 

 

Es wird hiermit bekannt gegeben, dass eine Ausfertigung des 

Genehmigungsbescheides vom 09.03.2023 in der Zeit vom 23.03.2023 bis 

einschließlich 05.04.2023 während der Dienststunden an folgenden Stellen 

ausliegt: 

 

1. Gemeindeverwaltung Senden, Fachbereich IV Planen, Bauen und 

Umwelt, Zimmer 303/304, Münsterstraße 30, 48308 Senden; 

 

2. Kreisverwaltung Coesfeld, Abt. 70-Umwelt, Raum 218, Friedrich-Ebert-Str. 

7, 48653 Coesfeld. 

 



Bürgerinnen und Bürger, die persönlich in die ausliegenden Unterlagen 

Einsicht nehmen möchten, empfehlen wir, einen Termin unter folgenden 

Kontakten zu vereinbaren: 

- für die Gemeinde Senden: Herr Bolle, Tel.: 02597 699 334 oder per E-

Mail: bauleitplanung@senden-westfalen.de; 

 

- für die Kreisverwaltung Coesfeld: Herr Geburek, Tel.: 02541 18 7110 

oder Frau Krampe, Tel.: 02541 18 7146 oder per E-Mail: 

immissionsschutz@kreis-coesfeld.de. 

 

Daneben besteht die Möglichkeit, den Genehmigungsbescheid im oben 

genannten Zeitraum einzusehen unter der Adresse https://www.kreis-

coesfeld.de/themen-projekte/umwelt-natur/bekanntmachungen.html.  

 

Hinweis: 

Der Genehmigungsbescheid ist unter Nebenbestimmungen zum 

Baurecht/Brandschutz, zum Abfallentsorgungsrecht und Bodenschutz, zum 

Immissionsschutz, Gewässerschutz, zur Flugsicherung, zum Landschafts-, 

Natur- und Artenschutz, zum Arbeitsschutz und zum Netz- und 

Richtfunkstreckenbetrieb ergangen. 

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten, die 

keine Einwendungen erhoben haben, als zugestellt. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Genehmigungsbescheid kann innerhalb eines Monats nach Ablauf 

der Auslegungsfrist schriftlich oder zur Niederschrift beim Kreis Coesfeld, Der 

Landrat, 70-Umwelt, Friedrich-Ebert-Str. 7, 48653 Coesfeld, bzw. Postfach, 

48651 Coesfeld, Widerspruch erhoben werden. 

 

Der Widerspruch kann auch in elektronischer Form - per E-Mail mit qualifizierter 

elektronischer Signatur oder per De-Mail - erhoben werden. Bei einem 

Widerspruch per E-Mail muss das Dokument mit einer qualifizierten 

elektronischen Signatur versehen sein und an die elektronische Poststelle des 

Kreises Coesfeld (post@kreis-coesfeld.de) übermittelt werden. Bei einem 

Widerspruch per De-Mail muss diese in der Sendevariante mit bestätigter 

sicherer Anmeldung nach dem De-Mail-Gesetz an die De-Mail-Adresse 

info@kreis-coesfeld.de-mail.de übermittelt werden. Nähere Informationen hierzu 

können auf der Internetseite des Kreises Coesfeld unter http://www.kreis-

coesfeld.de/elektronische-kommunikation.html (Abschnitt „rechtsverbindliche 

elektronische Kommunikation“) eingesehen werden. 
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Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten 

versäumt werden sollte, würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet. 

 

 

Coesfeld, den 16.03.2023 

Kreis Coesfeld 

Der Landrat 

70.1-2022/0718 

Im Auftrag 

 

gez. 

Frank Geburek 

 



 

 

 
 

 

Übersichtsplan Nr. 2 

 

 

Gem. § 6 Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG 

NRW) in der derzeit gültigen Fassung ergeht folgende 

  

 

Widmungsverfügung 

 

Die folgenden Straßen- und Wegeflächen im Bereich „Heitkamp“ zwischen 

Wiesengrund und Clemens-Hagemann-Straße - siehe Übersichtsplan Nr. 2 

(schraffierte Fläche) -  werden mit der Eigenschaft einer Gemeindestraße nach § 

3 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 4 Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-

Westfalen (StrWG NRW) in der derzeit geltenden Fassung hiermit dem 

öffentlichen Verkehr gewidmet. Der Gemeingebrauch wird nicht beschränkt.  



Verkehrsbeschränkungen werden durch diese Widmung nicht ausgeschlossen. 

Der Übersichtsplan ist Bestandteil dieser Widmungsverfügung. 

 

Gem. § 6 Abs. 1 Satz 2 StrWG NRW wird die Widmung durch diese 

Bekanntmachung wirksam. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim 

Verwaltungsgericht Münster, Piusallee 38, 48147 Münster oder Postfach 8048, 

48043 Münster schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 

Geschäftsstelle Klage einreichen werden. 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des 

Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur 

Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben werden, 

die angefochtene Verfügung soll in Abschrift beigefügt werden. 

Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die 

elektronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische 

Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss 

mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person 

versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem 

sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. 

Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen 

Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung 

über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs 

und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-

Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803). 

 

Hinweise der Verwaltung: 

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 

Falls die Frist zur Klageerhebung durch das Verschulden eines von Ihnen 

Bevollmächtigten versäumt werden sollte, würde dessen Verschulden Ihnen 

zugerechnet. 

 

 

Senden, 22.03.2023 

 

 

 

Sebastian Täger                                                                                                

Bürgermeister 

 

http://www.justiz.de/


 

 

 
 

 

Übersichtsplan Nr. 1 

 

 

Gem. § 6 Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG 

NRW) in der derzeit gültigen Fassung ergeht folgende 

  

 

Widmungsverfügung 

 

Die folgenden Straßen- und Wegeflächen im Bereich „Feldmark“ zwischen 

Clemens-Hagemann-Straße, von-Galen-Straße und Holzfeld - siehe 

Übersichtsplan Nr. 1 (schraffierte Fläche) -  werden mit der Eigenschaft einer 

Gemeindestraße nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 4 Straßen- und Wegegesetz 

des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in der derzeit geltenden 

Fassung hiermit dem öffentlichen Verkehr gewidmet. Der Gemeingebrauch wird 

nicht beschränkt. Verkehrsbeschränkungen werden durch diese Widmung nicht 

ausgeschlossen. Der Übersichtsplan ist Bestandteil dieser Widmungsverfügung. 

 



Gem. § 6 Abs. 1 Satz 2 StrWG NRW wird die Widmung durch diese 

Bekanntmachung wirksam. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim 

Verwaltungsgericht Münster, Piusallee 38, 48147 Münster oder Postfach 8048, 

48043 Münster schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 

Geschäftsstelle Klage einreichen werden. 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des 

Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur 

Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben werden, 

die angefochtene Verfügung soll in Abschrift beigefügt werden. 

Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die 

elektronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische 

Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss 

mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person 

versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem 

sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. 

Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen 

Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung 

über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs 

und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-

Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803). 

 

Hinweise der Verwaltung: 

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 

Falls die Frist zur Klageerhebung durch das Verschulden eines von Ihnen 

Bevollmächtigten versäumt werden sollte, würde dessen Verschulden Ihnen 

zugerechnet. 

 

 

Senden, 22.03.2023 

 

 

 

 

Sebastian Täger                                                                                                

Bürgermeister 

 

 

 

http://www.justiz.de/


 

 
 

Übersichtsplan Nr. 3 

 

 

Gem. § 6 Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG 

NRW) in der derzeit gültigen Fassung ergeht folgende 

 

 

Widmungsverfügung 

 

Die folgenden Straßen- und Wegeflächen im Bereich „Kolpingstraße“ zwischen 

Davertweg, Urbanstraße und Dillenbaum - siehe Übersichtsplan Nr. 1 

(schraffierte Fläche) -  werden mit der Eigenschaft einer Gemeindestraße nach § 

3 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 4 Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-

Westfalen (StrWG NRW) in der derzeit geltenden Fassung hiermit dem 



öffentlichen Verkehr gewidmet. Der Gemeingebrauch wird nicht beschränkt.  

Verkehrsbeschränkungen werden durch diese Widmung nicht ausgeschlossen. 

Der Übersichtsplan ist Bestandteil dieser Widmungsverfügung. 

 

Gem. § 6 Abs. 1 Satz 2 StrWG NRW wird die Widmung durch diese 

Bekanntmachung wirksam. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim 

Verwaltungsgericht Münster, Piusallee 38, 48147 Münster oder Postfach 8048, 

48043 Münster schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 

Geschäftsstelle Klage einreichen werden. 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des 

Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur 

Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben werden, 

die angefochtene Verfügung soll in Abschrift beigefügt werden. 

Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die 

elektronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische 

Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss 

mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person 

versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem 

sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. 

Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen 

Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung 

über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs 

und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-

Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803). 

 

Hinweise der Verwaltung: 

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 

Falls die Frist zur Klageerhebung durch das Verschulden eines von Ihnen 

Bevollmächtigten versäumt werden sollte, würde dessen Verschulden Ihnen 

zugerechnet. 

 

Senden, 29.03.2023 

 

 

 

 

Sebastian Täger                                                                                                

Bürgermeister 

http://www.justiz.de/


 

 

 

In dem Monat Februar 2023 wurden beim Fachbereich Ordnung der Gemeinde 
Senden folgende Gegenstände als gefunden angezeigt, deren Eigentümer 
bislang nicht ermittelt werden konnten: 

 

4 Herrenfahrräder 

1 Tasche 

diverser Schmuck 

diverse Geldbörsen 

diverse Schlüssel  

 

Eigentumsansprüche können im Rathaus, Bürgerbüro, Münsterstraße 30,  
48308 Senden geltend gemacht werden. 

 

Im gleichen Zeitraum wurden folgende Verluste angezeigt: 

 

1 Herrenrad 

1 Herrenbrille 

1 Autokennzeichen 

1 Smartphone 

diverse Geldbörsen 

diverse Schlüssel 

diverser Schmuck            

 

 

                      

Senden, 22.03.2023                               i. A. Melanie Kortmann 

 


